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STADT TANGERMÜNDE
Bürgermeister

Beschlussvorlage BV 0626-22
öffentlich

Datum:
Amt:

24.08.2022
Amt für Finanzen/
Investitionen

Betreff
Umsetzung der Maßnahme "Flüstergassen" des Konzeptpapieres zur touristischen
Erschließung der Türme in Tangermünde

Beratungsfolge Sitzungstermin
Ausschuss für Wirtschaftsförderung
und Tourismus

12.09.2022

Hauptausschuss 14.09.2022
Stadtrat 28.09.2022

Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung einen Förderantrag für das Projekt „Flüstergassen“ für das
Jahr 2023 zu stellen und die erforderlichen Mittel in den Haushalt einzuplanen.
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 0626-22
Umsetzung der Maßnahme "Flüstergassen" des Konzeptpapieres zur touristischen
Erschließung der Türme in Tangermünde

1. Ausgangslage

Der Stadtrat beschloss im Februar dieses Jahres das Konzeptpapier zur touristischen
Erschließung der Türme in der Kernstadt Tangermünde. Das entstandene Ideenpapier war bereits
Bestandteil der Empfehlungen zur touristischen Weiterentwicklung Tangermündes im ISEK
Tangermünde 2030 und dem Tourismus-Marketing-Konzept.

Das Konzept beinhaltete u. a. Vorschläge zu Maßnahmen, die die Türme als touristische Einheit
verbinden und vermarkten sollten.
Eine Idee hierzu sind die „Flüstergassen“, die dem Gast eine virtuelle Erlebnisreise durch die Stadt
bieten soll. Neben historischem Wissen soll vor allem der Spaß für Groß und Klein im Vordergrund
stehen.

2. Kostenschätzung

Die Firma kreativköpfe, die mit der Erarbeitung des Konzeptes für die Türme betraut war,
erarbeitete eine entsprechende Kostenschätzung zur Umsetzung der „Flüstergassen“.

Die Umsetzung des Vorhabens beläuft sich auf ein geschätztes Kostenvolumen
von 49.980,- €/brutto.

Zur Umsetzung der Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden, mit dem bis zu 90 % der
Kosten unterstützt werden und somit ein Eigenanteil von ca. 10 % verbleibt.

Bei einer 90%igen Förderung teilen sich die Kosten wie folgt auf:

Förderung: 44.892,- €/brutto

Eigenmittel: 4.998,- €/brutto
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